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RS OGH 1980/11/11 5Ob596/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1980

Norm

ZPO §471 C

ZPO §471 E

ZPO §528 C4

ZPO §526 A

ZPO §526 D3

Rechtssatz

Wurde der von der ersten Instanz gefaßte Beschluß, daß das angerufene Gericht sachlich unzuständig ist, von der

zweiten Instanz bestätigt, liegt eine unanfechtbare Entscheidung des Gerichtes zweiter Instanz vor. In diesem Fall kann

der OGH nicht prüfen, ob die Klage auch wegen eines weiteren Prozeßhindernisses (hier Unzulässigkeit des

Rechtsweges) zurückzuweisen gewesen wäre oder nicht.
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